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Der V.' e r t des gehe inen Mitarbeiters und Informators 
wird durch die S t e l l u n g  und das V e r t r a u- 
e n, welches er in der feindlichen Agentur besitzt, sowie 
durch den W e r t  seiner I n f o r m a t i o n e n  
und die Aufrichtigkeit, mit der er seine Arbeit im 
Aufträge der Deutschen Demo-cratiseben Pepublik erledigt, 
bestimmt.
Den GM und Informator vor Dekonspirierung zu schützen, 
seine Arbeit durch qualifizierte Anweisung zu leiten 
und die fr e f fb er ich t e nach gründlichen Überlegungen 
auszuwerten, ist höchste Pflicht des Mitarbeiters,

I, fas sind_g£heime_Mitarbeite_r_i Infon^atqrqn_inid_Per- 
£onen,_die_k£nspirative Woiiungen unterhalten _? __ _
Unter " geheimen Mitarbeitern :t sind Personen zu ver
stehen, die zur nichtöffentlichen Zusammenarbeit mit 
den Organen der Staatssicherheit herangezogen sind 
und dank ihren besonderen Verbindungen mit Personen, 
die eine feindliche Tätigkeit ausüben, in der Lage 
sind, den Organen des Ministeriums für Staatssicherheit 
besonders wertvolle Angaben über deren Spionage- und 
andere illegale, antidemokratische Tätigkeit zu be
schaffen.
Unter !’Informatoren ” sind Personen zu verstehen, die 
zur nichtöffentliehen Zusammenarbeit mit den Organen 
der Staatssicherheit herangesogen sind und, obwohl sie 
keine besonderen Verbindungen zu Personen haben, die 
eine feindliche Tätigkeit ausüben, kraft ihrer. Kennt
nisse über die örtlichen besw. beruflichen Verhältnisse 
oder der Stellung, die sie einnehmen, in der Lage sind, 
auf eigene Initiative oder durch Aufgabenstellung, den 
Organen des Ministeriums für Staatssicherheit, die sie 
interessierenden Angaben zu beschaffen.
Unter einer Person, die eine konspirative Wohnung unter
hält, ist eine Person zu verstehen, welche ihre Wohnung 
den Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit
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